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Zivilschutz in der Schweiz
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ziviischutz
in
ausserrhoden

ZS-Papiertiger versuchen wir
fernzuhalten
ZS-Parkinson grassiert im
hehren Schweizerland
Den richtigen Mann am
richtigen Platz
OC haben Auftrag, Wehrmänner

entsprechend militärischem
Grad, Funktion und Ausbildung
einzuteilen
Offiziere sollten sich nicht
durch Ueberzeiteinteilung von
der ZS-Pflicht drücken
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Ve Rolle des Zivilschutzpflichti-
n darf nicht in Gegensatz geraten

zur Rolle des Bürgers
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«Appenzellischer Zivilschutz»
An diesem geländegängigen, allradan-
getriebenen Krankenauto, Range
Rover, mit einem Anschaffungspreis
von 73 000 Fr. beteiligte sich der
appenzellische Zivilschutz mit
30 000 Fr. Der Zivilschutz verfügt
darüber für Katastrophenfälle,
während er sonst im täglichen Einsatz
für Kranken- und Notfalltransporte
steht.
Dieser Wagen ist das Beispiel einer
guten Zusammenarbeit. Bereits stehen
heute vier solche Wagen im Einsatz
und werben täglich mit ihrer Aufschrift
für den Ziviischutz.
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Das Amt für Zivilschutz von Appen-
zell-Ausserrhoden hat in Herisau eine
28 Seiten starke, selbst vervielfältigte
gelbe Broschüre herausgegeben, die
ansprechend über den Stand des
Zivilschutzes im Halbkanton orientiert.
Eine Kartenskizze, Hinweise über die
taktische Lage, die Organisation und
ihre Bereitschaft, über das Appenzeller

Zivilschutzzentrum in Teufen, die
Ausbildung, die Uebungen des
Zivilschutzes, den Stand der Materiallieferungen,

die Schutzraumplätze, den
Stand der Anlagen des Sanitätsdienstes

und der übrigen ZS-Bauten, die
Wasserbezugsorte und die Bundesbeiträge

an die Tanklöschfahrzeuge, den
finanziellen Aufbau der Jahre 1970
bis 1990 und den Wehrwillen in
Ausserrhoden, geben einen instruktiven
Einblick in die weitsichtig geplante
Aufbauarbeit. Eine Seite behandelt
die Notwendigkeit der engen
Zusammenarbeit zwischen Friedensfeuerwehr

und Ziviischutz. Aus dem
Abschnitt «Verschiedenes» greifen wir
einige Leitsätze heraus:

Das Leitbild vom selbständig
mitdenkenden Zivilschutzpflichtigen
entspricht durchaus dem Leitbild
des Bürgers, der aktiv an der
Weiterentwicklung unseres Landes und
seiner Einrichtungen mitarbeitet.

Der Bürger als Zivilschutzpflichtiger
erwartet, dass er im Zivilschutz

seinen Fähigkeiten und Kenntnissen

entsprechend eingesetzt,
behandelt und geführt wird.

Die unkonventionell, spritzig gehaltene

Broschüre, selbst verfasst und
selbst gedruckt (vervielfältigt), ist ein
Musterbeispiel dafür, wie mit neuen
Ideen, Initiative und wenig Mitteln
gute Information gemacht werden
kann, wie sie in den Kantonen und
Gemeinden von Zeit zu Zeit in die
Hand der Kader und der Mitarbeiter
im Zivilschutz gehört, um ihre
Aufgabe zu erleichtern, in der Oeffentlichkeit

selbst zu Fürsprechern des
Zivilschutzes zu werden. Bravo
Appenzell!

Ihr Partner
für Notlicht-und
Panikbeleuchtung
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Wir fabrizieren Notlichtelemente für 20-40-W- und 65-W-FL-Lampen (kombinierte

Netz-/Notleuchten) sowie für 8-W-FL-, 10-W-Halogen- und Glühbirnen-Notleuchten.

Hohe Betriebssicherheit, viel Licht und Wartungsfreiheit mittels gasdichten Ni-Cd-
Batterien.
Eine unverbindliche Anfrage lohnt sich bestimmt! (Kurzprospekt verlangen.)
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